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Al

A.2

Auf Antrag der DB InfraGO AG (Vorhabentragerin) erlasst das Eisenbahn-Bundesamt
nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 6
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV{G) folgende

Plangenehmigung

Verfugender Teil

Genehmigung des Plans

Der Plan fur das Vorhaben ,Riickbau EU Tuchmacherstral3e in Finsterwalde®, in der
Stadt Finsterwalde, im Landkreis Elbe - Elster, Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke
6592,Finsterwalde - Crinitz, wird mit den in dieser Genehmigung aufgeflihrten

Nebenbestimmungen genehmigt.

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen der Riickbau der ehemaligen
Eisenbahniberfiihrung sowie die anschlieRende Angleichung der Béschung an den

vorhandenen Bestand.

Planunterlagen

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen:

Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung

1 Erlauterungsbericht Planungsstand 12 /2025 genehmigt
21 Seiten

2 Ubersichtskarte, google Earth, ohne MaRstab nur zur

Information

3 Lageplan Bestand Planungsstand vom 01.12.2025, genehmigt
MafRstab 1:500

4 Bauwerksverzeichnis Planungsstand 12/2025, 2 Seite genehmigt

5 Grunderwerbsplan Planungsstand vom 29.11.2024, genehmigt
Malfl3stab 1:500

6 Grunderwerbsverzeichnis Planungsstand vom 11/2024 | genehmigt
1 Seite

7 Baustelleneinrichtungsplan Planungsstand vom genehmigt
29.11.2024, Mal3stab 1:500

8 Querprofil Planungsstand vom 01.12.2025, Mal3stab genehmigt
1:100
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9 Kabel- und Leitungslageplan Planungsstand vom nur zur
29.11.2024, Mal3stab 1:500 Information
10 Umleitungsplan Planungsstand vom 29.11.2024, chne | nur zur
Malflistab Information
11 Schalltechnische Untersuchung (Baularm) vom nur zur
25.03.2025, 25 Seiten und Anlagen Information
12.1 MafRnahmenplan vom 11.03.2025, Mal3stab 1:500 genehmigt
12.2 Bestands- und Konfliktplan vom 11.03.2025, Maf3stab nur zur
1:500 Information
12.3. Ubersichtstabelle Baumentnahme nur zur
Information
12.4 Ubersicht Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nur zur
Information
125 Artenschutzrechtliche Untersuchungen genehm?gt
12.6 - MaRnahmenbléatter genehmigt
12.11.
13 Geotechnischer Bericht vom 28.07.2022 nur zur
Information
14 Wasserrecht
14.1 Berechnung Einleitmenge, 9 Seiten nur zur
Information
14.2 Bemessung Versickerungsanlage, 10 Seiten nur zur
Information
14.3 Lageplan Einleitstellen nur zur
Information
: ) nur zur
14.4 Querschnitt Entwasserungsmulde, Planungsstand ;
Information
12/2025 aur zur
14.5 Grundwasserstandshauptwerte, Planungsstand 10/2025 Information
. . nur zur
14.6 Entwésserungsplan: Teilriickbau EU Tuchmacherstral3e ||nformation
Planungsstand 12/2025 nur zur
14.7 Nachweis Grundwasserkodrper, Planungsstand 12/2025 | Information
14.8 Ubersichtskarte, Planungsstand 12/2025 nur zur
Information
14.9 Fotodokumentation, 2 Seiten nur zur
Information

Anderungen, die sich wahrend des Plangenehmigungsverfahrens ergeben haben,

sind gemaf Legende blau kenntlich gemacht.
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A3

A3.1

Besondere Entscheidungen

Wasserrechtliche Erlaubnis

GemaR 88 8, 9i.V.m. 8 19 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und §°28
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) wird die wasserrechtliche Erlaubnis der
DB InfraGO AG, Markgrafendamm 24, 10245 Berlin fir die Versickerung von
Niederschlagswasser in den Untergrund erteilt. Die Erlaubnis ist widerruflich (§ 18
Abs. 1 WHG).

A.3.1.1 Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund

Die unbefristete erlaubte Gewasserbenutzung dient der Beseitigung von anfallendem
Niederschlagswasser von dem westlichen und 6stlichen Béschungsbereich der
riickgebauten EU TuchmacherstraRe im Bundesland Brandenburg, Landkreis Elbe-
Elster, Gemeinde Finsterwalde, Gemarkung Finsterwalde, Flur 9, Flurstiick-Nr. 506

Uber zwei Versickerungsmulden in den Untergrund.

Zu diesem Zweck ist die DB InfraGO AG befugt, aus dem im Lageplan vom
13.10.2025, Mal3stab 1:250, dargestellten Entwasserungsgebiet (Unterlage 14.6)

Niederschlagswasser wie folgt einzuleiten:

Entwasserungsflachen:

von der
Lfd. Nr. aus abflusswirksamen in den
Flache ACcm [M?]
Bdschungsbereich westl.
1 1
(Ae: 75 m2) 5 Untergrund
Bdschungsbereich ostl.
2
(Ae. 75 m?) 15 Untergrund
Einleitstellen und Einleitmenge:
Bezeichnung | gehort | Einleit- E|nI.e|tsteIIe
(= Nr. der zu Ifd. | menge Flur- Flur | Gemarkung (Koordinaten nach
Einleitstelle auf ’ stick UTM 33N/ETRS89)
dem Lageplan) N (/s Rechtswert | Hochwert
El 1 0,16 506 9 Finsterwalde 410160 5721170
E2 2 0,11 506 9 Finsterwalde 410169 5721172
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A.3.2

A4

A4l

Konzentrationswirkung

Durch die Plangenehmigung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieRlich der
notwendigen FolgemalRnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berthrten 6ffentlichen Belange festgestellt; neben der Plangenehmigung sind andere
behdrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen
nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 VwVfG

i. V.m. 8 75 Abs. 1 VWVFG).

Nebenbestimmungen

Ausfuhrungsplanung

Die Regelungen der ,Verwaltungsvorschrift Gber die Bauaufsicht im Ingenieurbau,
Oberbau und Hochbau“ (VV BAU) und der ,Verwaltungsvorschrift fir die Bauaufsicht
Uber Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen® (VV BAU -STE)
sind zu beachten. Beim Eisenbahn-Bundesamt sind die hiernach erforderlichen

Anzeigen einzureichen und die notwendigen Antrage zu stellen.
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A.4.2 Wasserhaushalt und Gewasserschutz

A.4.2.1 Nebenbestimmungen zur Wasserrechtlichen Erlaubnis

A.4.2.1.1 Nebenbestimmung und Hinweise fir Gewasserbenutzung und Betrieb

der Abwasseranlage

1. Die Ableitung von Grundwasser, von Wasser aus Bachen, Gréaben, Brunnen und

dgl. zur schmutzwasserfiihrenden Ortskanalisation ist unzulassig.

2. Die Vorhabentragerin ist verpflichtet, eine behdérdliche Uberwachung der Anlage zu
dulden und etwa erforderliche Unterlagen, Arbeitskrafte und Werkzeuge zur
Verfligung zu stellen sowie technische Ermittlungen und Prufungen zu gestatten

und zu unterstutzen.

3. Die Vorhabentragerin ist verpflichtet, die Entwasserungsanlagen jederzeit in einem
ordnungsgemaRen und funktionsfahigen Zustand zu unterhalten. Sie hat dafur
Sorge zu tragen, dass die Anlagen gemal3 den Betriebsvorschriften bedient und
gemal den Vorgaben der DB-Richtlinien (insbes. Richtlinien 836.8001 und
821.2003) inspiziert bzw. gewartet werden. Auch an Wochenenden und Feiertagen
ist fur den ordnungsgemafien Betrieb der Abwasseranlagen zu sorgen. Mit der
Bedienung und Wartung der Abwasseranlagen muss ausreichendes Personal mit
geeigneter Ausbildung beauftragt sein, das fur den ordnungsgemafen Betrieb der
Anlagen verantwortlich ist. Eine Vertretung muss jederzeit sichergestellt sein. Den
fur den Betrieb und die Unterhaltung verantwortlichen Personen sind Plane und
Beschreibungen der Abwasseranlagen zur Verfugung zu stellen. Die in dieser
wasserrechtlichen Entscheidung festgesetzten Anforderungen sind dem Personal

bekannt zu geben.

4. Unvorhergesehene Stérungen, die negative Auswirkungen auf das Grundwasser
haben kénnen, insbesondere das Auslaufen wassergeféahrdender Stoffe im
Entwasserungsgebiet, sind unverziglich dem Eisenbahn-Bundesamt, Sachbereich
6 Ost anzuzeigen. Es sind unverziglich alle MalRnahmen zu ergreifen, die

notwendig und geeignet sind, Schaden abzuwenden oder zu mindern.

5. Spéatestens 2 Wochen nach Ende der Stdrung ist dem Eisenbahn-Bundesamt,
Sachbereich 6 Ost ein schriftlicher Bericht vorzulegen mit Darstellung des
Ereignisses und seiner Ursachen, der Auswirkungen auf Gewasser, getroffener
MaRnahmen und der vorgesehenen MalRnahmen zur Vermeidung ahnlicher

Vorfélle.

Seite 9 von 38




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Riickbau EU TuchmacherstraRe in
Finsterwalde“, Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke 6592 Finsterwalde - Crinitz, Az. 511ppi/098-2301#007, vom 19.12.2025

6. Die Verwendung wassergefahrdender Stoffe im Entwésserungsgebiet sowie im
Bereich der Versickerungsanlagen die ausschlie3lich der Sicherstellung des
Bahnbetriebs und der Verkehrs- und Betriebssicherheit dienen (z.B. Betriebsstoffe,
Schmierstoffe an Fahrzeugen und Eisenbahninfrastrukturanlagen, etc.) hat mit
groRtmoglicher Sorgfalt zu erfolgen. Eine dartiberhinausgehende Verwendung von
wassergefahrdenden Stoffen sowie die Lagerung derartiger Stoffe sind im
Entwasserungsgebiet sowie im Bereich der Versickerungsanlagen nicht zulassig.

7. Die Versickerung des Niederschlagwassers in den Mulden muss uber eine
mindestens 20 cm starke bewachsene Bodenzone erfolgen.

A.4.2.1.2 Nebenbestimmungen und Hinweise zum Bau der Abwasseranlagen

1. Alle Bauwerke der Entwasserung missen unter Beachtung der anerkannten
Regeln der Technik errichtet werden. Als solche gelten insbesondere die
einschlagigen DIN-Vorschriften, die Arbeitsblatter des DWA und sonstigen
technische Bauvorschriften.

2. Dem Eisenbahn-Bundesamt, Sachbereich 6-Ost ist ein Verantwortlicher mit

Namen und Telefonnummer fir die MaRnahme zu Gbermitteln.

3. Wenn im Zuge der Erdarbeiten zur Herstellung der Versickerungsanlage
Abweichungen von den angenommenen Baugrundverhéltnissen festgestellt
werden, ist die Planung diesen Verhaltnissen anzupassen. Das Eisenbahn-

Bundesamt ist hieriber unverziglich zu unterrichten.

4. Wahrend der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass der Untergrund im
Versickerungsbereich nicht durch dynamische Belastungen oder schwere

Auflasten (Uberfahren oder Nutzung als Lagerflache) verdichtet wird.

5. Um zu verhindern, dass die Versickerungsflache verdichtet wird, ist
gegebenenfalls eine geeignete Baustellenentwéasserung vorzusehen. Dies gilt so
lange, wie aus dem Entwasserungsgebiet erhéhte Sedimentfrachten (z.B. aus

nicht begriinten Flachen) zu erwarten sind.

6. Soweit zur Verfillung baubedingter Arbeitsrdume Fremdmaterial verwendet wird,

muss dieses frei von schadlichen Vorbelastungen sein.
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A.4.2.1.3 Allgemeine Nebenbestimmungen

1. In die wasserrechtliche Entscheidung kénnen nachtraglich Anderungen bzw.
Erg&nzungen von Inhalts- und Nebenbestimmungen aufgenommen werden, damit
nachteilige Wirkungen auf andere, die bei Erteilung der wasserrechtlichen
Zulassung nicht vorauszusehen waren, verhitet oder ausgeglichen werden

kdénnen.

2. Die wasserrechtliche Entscheidung ist widerruflich, soweit sachliche Griinde dies

rechtfertigen.

A.4.2.1.4 Hinweise zur Wasserrechtlichen Erlaubnis

A.4.3

1. Die Erlaubnis berthrt nicht Rechte Dritter und ersetzt nicht Zulassungen, die nach
anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind.

2. Fur Schaden, die durch den Bau oder den Betrieb der Anlage (einschlief3lich
Nebenanlagen) entstehen, haftet die Vorhabentragerin nach den allgemeinen

wasser- und zivilrechtlichen Vorschriften.

3. Vorsatzliche oder fahrlassige Handlungen, die gegen die wasserrechtlichen
Bestimmungen — insbesondere gegen die Bestimmungen des WHG — verstol3en,
sowie die Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Bescheids gelten
geman § 103 Abs. 1 WHG als Ordnungswidrigkeit und kénnen mit einer GeldbuRRe
von bis zu 50.000,- € geahndet werden.

4. Dieser Bescheid, einschlief3lich der v. g. Nebenbestimmungen, gilt auch fir einen
etwaigen Rechtsnachfolger. Die Erlaubnis geht mit der Wasserbenutzungsanlage

oder dem Grundstuick, fur das sie erteilt wurde, auf den Rechtsnachfolger Uber.

Naturschutz und Landschaftspflege

Zur Reduzierung und Kompensation der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen der
Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes sind die nach der landschaftspflegerischen
Begleitplanung vorgesehenen Vermeidungs-, Verminderungs- und
KompensationsmaRhahmen vollstdndig umzusetzen. Die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen sind geman § 44 Abs. 1 BNatSchG insbesondere in Bezug auf Vogel
und Zauneidechsen einzuhalten. Kontrollen der LBP-Mal3nahmen durch Vertreter der

zustandigen Fachbehoérden sind zu unterstitzen.

Der Vorhabentragerin wird aufgegeben, die Ausfihrungsplanung und Ausfuhrung der
Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmafinahmen mit der zustandigen

Naturschutzbehdrde einvernehmlich abzustimmen.
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Folgende MaRnahmen (Vermeidungs-, Minimierungs-, Schutz- und
KompensationsmafRnahmen) werden festgesetzt:

e 001_VA - Reptilienschutzzaun

e 002_V - Baumschutz

e 003_V - Okologische Umweltbaubegleitung
e 004_A - Entsieglung Widerlager

e 005 A — Bo6schungsansaat

e 006 _EG - Ersatzgeldzahlung

A.4.3.1 Baumschutz, Zeitvorgabe fiir Rodungen

Die Verordnung des Landkreises Elbe-Elster zum Schutz von Baumen und Hecken
(Gehdlzschutzverordnung - GeholzSchVO EE) vom 12. Februar 2013 ist zu
beachten. Einzelbaume im Nahbereich der Baumal3nahmen sind gemanr DIN 18920
i.V.m. RAS-LP 4 und ZTV Baumpflege zu schiitzen. Insbesondere sind bei der
Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung und bei Erdarbeiten die
SchutzmalBnhahmen gemafl RAS-LP4, Punkt 11 (Schutz von Baumen und
Strauchern) sowie gemaf Punkt 12 (Schutz von sonstigen Vegetationsbestanden und
Tieren) durchzufihren. Die geplanten Rodungsmalnahmen zur Baufeldfreimachung
sind auRRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Brutvogelarten durchzufiihren. Die

Arbeiten sind in den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu legen.

Fur 8 Einzelbdume (Unterlage 1 Seite 11, Tab. 2) wird eine Ausnahme vom
Beseitigungsverbot nach 8§ 6 Abs. 2 Gehdlzschutzverordnung des Landkreises Elbe-
Elster erteilt. Geman 8§ 7 der Geholzschutzverordnung werden unter A.4.3

entsprechende Schutz- und AusgleichsmalRnahmen festgesetzt.

A.4.3.2 Umweltfachliche Bautiberwachung

Fir die Uberwachung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgefiihrten
Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmafinahmen sowie der Ersatzmalinahmen ist
von der Vorhabentragerin eine umweltfachliche Baulberwachung gemaf3 den
Vorgaben des Umweltleitfadens Teil VII, EBA 2025 zu beauftragen. Die Protokolle
der umweltfachlichen Bautiberwachung sind der Plangenehmigungsbehérde sowie
der oberen Naturschutzbehtrde des Landesamts fiir Umwelt Brandenburg zeitnah zu

Ubermitteln. Im Rahmen der Baufeldfreimachung sind die zu fallende Baume, der
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Gehdlzrickschnitt durch die Umweltfachliche Bautuberwachung vorab auf Besatz zu

kontrollieren.

A.4.4 Immissionsschutz

A.4.4.1 Baubedingte Schallimmissionen

1. Allgemeine Reglungen

Zum Schutz der Nachbarschaft hat die Vorhabentragerin jedwede bauzeitlichen
Schallimmissionen, die Uber die Immissionsrichtwerte der Nummer 3 der ,Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerduschimmissionen® (AVV
Baularm) vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970)
hinausgehen, zu vermeiden, soweit diese nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind. Soweit solche Gber den Immissionsrichtwerten der Nummer 3 der AVV Baularm
hinausgehenden Schallimmissionen nach dem Stand der Technik nicht vollstandig
vermeidbar sind, sind sie auf ein Mindestmal3 zu beschrénken. Hierzu sind die in
A.4.4.1 Nr. 1 bis 5 sowie die im Erlauterungsbericht (Unterlage 1 Ziff. 8.2.1 der
Planung) festgelegten MalRnahmen umzusetzen.

Wahrend der Bauzeit hat die Vorhabentragerin zu gewéhrleisten, dass die
»LAllgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen® (AVV Baularm) vom 19.08.1970 (Beilage zum
Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970), das Brandenburger
Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) und das Gesetz lber die Sonn- und
Feiertage beachtet werden. Fir Bauarbeiten in den nach § 10 LImSchG besonders
geschitzten Zeiten, d. h. an allen Tagen von 22.00 — 06.00 Uhr (Nachtruhe) sowie
nach § 1 Feiertagsgesetz - FTG an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, d. h. von 0.00
—24.00 Uhr ist hierzu nach § 10 LImSchG bzw. § 8 Feiertagsgesetz - FTG ein Antrag
auf Zulassung von Ausnahmen bei der zustandigen Behoérde im vorliegenden Fall

dem Landesamt fir Umwelt, Referat T26, zu stellen.
2. SchallschutzmalBnahmen

1. Zum Schutz der Anwohner vor vermeidbarem und unzumutbarem Baularm
werden folgende MalRnahmen festgesetzt: Einsatz von larmarmen Maschinen
gem. EG Richtlinie 200/14 EG ,Outdoor-richtlinie*

2. Das Baustellenpersonal ist zum Thema Larm zu unterrichten, die

Unterrichtung ist zu dokumentieren.
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3. Ausschalten von Maschinen in Arbeitspausen, vermeidbare Leerlaufzeiten
von Maschinen und LKW mit laufendem Motor sind zu unterbinden.

4. Larmintensive Arbeiten sollten — sofern bautechnologisch mdglich —
gleichzeitig und ortlich konzentriert durchgefihrt werden. Dadurch kdnnen fir
die larmbetroffenen Anrainer im Tagesverlauf Zeitrdume mit geringeren

Schallimmissionen geschaffen werden.

5. Aggregate sind im gro3tmoéglichen Abstand zur Bebauung aufzustellen oder

einzuhausen.

6. Fur die tatsachlich auftretenden Schallimmissionen ist ein Nachweis durch

Messungen sowie deren Beurteilung (Baularm-Monitoring) zu erbringen.
3. UberwachungsmaRnahmen

Die Einhaltung der fir die Baustellen geltenden Richtlinien und Vorschriften sowie der
in dieser Genehmigung angeordneten Auflagen hat die Vorhabentragerin durch
regelmafige Baustellenkontrollen sicherzustellen. Die Durchfiihrung und die

Ergebnisse der Kontrollen sind zu dokumentieren.
4. Baularmverantwortlicher

Die Vorhabentragerin hat fir die Zeit der Bauausfuhrung, insbesondere zur
Uberwachung und Vorbeugung der durch die BaumaRnahmen hervorgerufenen
Immissionen, einen Baularmverantwortlichen einzusetzen. Dieser steht von Baularm
und bauzeitlichen Erschitterungen Betroffenen vor Ort als Ansprechpartner fir
Beschwerden zur Verfigung. Name und Erreichbarkeit des Verantwortlichen sind der
Immissionsschutzbehdrde, der Plangenehmigungsbehérde, dem LfU, Referat T26
und den Anliegern rechtzeitig spatestens eine Woche Baubeginn mitzuteilen.

5. Information der Anlieger

Die Vorhabentréagerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten Beginn,
die Dauer der Bauarbeiten und das geplante Ende der BaumafRnahmen sowie die
Durchfiihrung besonders larm- und erschitterungsintensiver Bautatigkeiten jeweils
unverziglich nach Kenntnis den Anliegern und dem Krankenhaus in der Kirchhainer
Stral3e 42 in geeigneter Weise mitzuteilen. Absehbare Abweichungen von dem
Zeitplan sind ebenfalls unverziiglich mitzuteilen. Die Benachrichtigung des Beginns
der Bauarbeiten muss mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Beginn der

Bauarbeiten erfolgen.
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A.4.4.2 Baubedingte Erschitterungsimmissionen

a) Einwirkung von Erschitterungen auf Menschen in Gebauden

Zum Schutz von Menschen in Gebauden durch bauzeitliche Erschitterungen hat die
Vorhabentragerin sicherzustellen, dass folgende Anhaltswerte der DIN 4150-2,

Ausgabe August 2025 eingehalten werden:

- Tagzeitraum: Stufe Il der Tabelle 4

- Nachtzeitraum: Tabelle 1

Im Ubrigen gelten die Auflagen A.4.4.1 Nr. 3 — 5 entsprechend.
b) Einwirkung von Erschutterungen auf Bauwerke

Die Vorhabentragerin hat zu gewéahrleisten, dass wéahrend der Baudurchfiihrung
keine solchen Auswirkungen durch Erschitterungen auf die vorhandene Bebauung
ausgeldst werden, die zu Uberschreitungen der Anhaltswerte der DIN 4150-3,

Ausgabe Dezember 2016 fuhren.

Rechtzeitig vor Beginn erschitterungsintensiver Bauarbeiten (z. B. Bagger mit
Abbruchmei3el) sind an erschitterungsgefahrdeten Gebauden

Beweissicherungsmafinahmen durchzufthren.

Zudem sind baubegleitend erschitterungstechnische Uberwachungsmessungen
durchzufiihren und zu dokumentieren. Bei Erreichen kritischer Werte sind die
Arbeiten sofort einzustellen und durfen erst nach Ergreifen geeigneter
Gegenmafinahmen (z. B. Wahl eines Abbruchsverfahrens) wiederaufgenommen

werden.

A.4.4.3 Baubedingte Staubemissionen
Es sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, um vermeidbare Staubemissionen
und Verunreinigungen im Bauumfeld infolge der Abbruch-/Erdarbeiten, der

Zwischenlagerung und des Transports von Abfallen und Baustoffen zu unterbinden.

A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

A.4.5.1 Abfallwirtschaft

1. Alle im Zusammenhang mit den Arbeiten anfallenden Abfélle sind einer
ordnungsgemaRen und schadlosen Entsorgung zuzufiihren. Sie sind einer
Abfallschliisselnummer gemanR § 2 Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zuzuordnen

und, sofern sie nicht verwertet werden, entsprechend 8 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz
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(KrWG) zu beseitigen. Die Abfallbeseitigung hat geman § 28 KrWG in dafir

zugelassenen Anlagen zu erfolgen.

2. Bau- und Abbruchabfalle sind von der kommunalen Entsorgung durch den
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster ausgeschlossen. Es ist sicherzustellen,
dass die Bau- und Abbruchabfélle einer dafiir zugelassenen Entsorgungsanlage

Ubergeben werden.

3. Bei gefahrlichen Abfallen wie etwa Altholz, asbesthaltigen Baustoffen,
asbesthaltigen Dammstoffen, Dammstoffe mit kiinstlichen Mineralfasern, teerhaltigen
Baustoffen oder Gemischen aus eben genannten Stoffen sind die Hinweise der SBB
Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/ Berlin mbH zu beachten, https://www.sbb-

mbh.de/de/publikationen/merkblaetter-und-leitfaeden/.

4. Mit anfallenden mineralischen Abféllen ist nach den Anforderungen der

Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu verfahren.

Dies gilt besonders hinsichtlich ihrer Untersuchung (LAGA PN98) auf Verwertbarkeit
nach den Regelungen der ErsatzbaustoffV und Einstufung geman

Abfallverzeichnisverordnung (AVV) bereits an der Anfallstelle.

A.4.5.2 Bodenschutz

A.4.6

1. Werden im Rahmen der Erdarbeiten Auffalligkeiten, wie zum Beispiel
Verfarbungen oder Gerliche festgestellt, die auf Schadstoffeintréage in den Boden
hinweisen, ist die untere Bodenschutzbehdrde, Nordpromenade 4a, 04916 Herzberg
gemal § 31 Abs. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
(BbgAbfBodG) unverziglich und vor Weiterfilhrung der Baumalnahme zu

informieren.

Denkmalschutz

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale wie Steinsetzungen, Mauerwerk,
Erdverfarbungen, Holzpfahle oder — bohlen o. & entdeckt werden, sind das
Brandenburgischen Landesamt fir Denkmalpflege und Archéologisches
Landesmuseum und die untere Denkmalschutzbehérde unverziiglich zu
benachrichtigen. Die Baubeteiligten, insbesondere die bauausfihrenden
Unternehmen, sind in den Bestimmungen des § 11 des Gesetzes Uber den Schutz
und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Denkmalschutzgesetz — BbgDSchG — vom 24. Mai 2004, GVBI. 1/04, [Nr. 09], S. 215)
zu unterweisen. Funde sind bis zum Ablauf einer Woche unveréndert zu erhalten,
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damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden konnen.
Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt fur Denkmalpflege und
Archaologischen Landesmuseum und der unteren Denkmalschutzbehorde des
Landeskreises Elbe - Elster anzuzeigen und der zustandigen Behdrde zu Ubergeben.

A.4.7 Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Vor dem Beginn der Baumaflinahmen sind die Lage, Art und der Zustand
vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabeltrassen im Baufeldbereich
unter Einbeziehung aktueller Leitungsbestandsplane und 6rtlicher Einweisung der
betroffenen Leitungstrager festzustellen. Nicht mehr genutzte Leitungen sind
stillzulegen und mindestens so zu sichern, dass Gefahren oder unzumutbare
Umstande nicht eintreten konnen. Unvermeidbare Uberbauungen, Umverlegungen
oder Sicherungen von Leitungen sind in Abstimmung mit den betroffenen
Leitungstragern auszufuhren. In den Ausschreibungsunterlagen ist darauf
hinzuweisen, dass beim Arbeiten innerhalb der Leitungsschutzzonen sowie in
Kabeln&he die einschlagigen DIN, VDE-Vorschriften und die
Unfallverhitungsvorschriften sowie die jeweiligen Richtlinien der Leitungstréager zum
Schutz der Kabel, Leitungen zu beachten sind. Soweit in den vorliegenden
Unterlagen der Leitungsbestand nicht eindeutig dokumentiert ist, sind geeignete
Suchverfahren nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufiihren.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass zur Durchfiihrung der Erdarbeiten
rechtzeitig vor Baubeginn die evtl. Leitungstrager in Kenntnis gesetzt bzw. beteiligt

werden.

A.4.7.1 Deutsche Telekom Technik GmbH

a) Der Baubeginn und ggf. vorgesehene Sicherungs- und/oder
Umverlegemafl3nahmen einzelner TK-Linien sind der Deutschen Telekom Technik

GmbH frihzeitig mitzuteilen.

b) Die ,Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien und -
anlagen der Telekom Deutschland GmbH bei Arbeiten Anderer

(Kabelschutzanweisung)“ ist zu beachten.

¢) Fur die Umverlegung der Anlagen sind mindestens 4 Monate vor Baubeginn
Abstimmungen fur alle erforderlichen Malinahmen (Bauvorbereitung,
Kabelbestellung, Kabelverlegung usw.) mit der Deutschen Telekom Technik GmbH, T
NL Ost, PTI 11, abzustimmen.
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d) Die vorhandenen unterirdischen Telekommunikationslinien diirfen nicht Gberbaut
oder mit Baumaterialien verstellt werden. Sie sind dauerhaft freizuhalten und so
zugéanglich zu halten, dass im Fall von Stérungen oder erforderlichen
Montagearbeiten ein uneingeschrankter Zugang jederzeit gewahrleistet ist.

e) Bei der Aufstellung des Krans im betroffenen Planbereich ist zu berticksichtigen,
dass die unterirdischen Telekommunikationsanlagen lediglich fur eine Belastung
gemal DIN 1072 / Brickenklasse 60 ausgelegt sind. Es sind geeignete Malinahmen
zur Lastverteilung zu treffen. Sofern die geplanten MafRnahmen zur Lastverteilung
nicht eindeutig den Anforderungen geniigen oder eine Uberschreitung der zulassigen
Belastung nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein statisches Gutachten

vorzulegen.

A.4.7.2 Stadtwerke Finsterwalde GmbH

a) Bei Anderungen der gepriiften Unterlagen ist eine neue Stellungnahme

anzufordern.

b) Die DIN-Normen von Abstdnden zu bestehende Versorgungsleitungen und

Bauwerke sind einzuhalten.

c) Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Ortsbegehung unter Einbeziehung der

Stadtwerke Finsterwalde durchzufiuhren.

d) Zum Schutz bestehender Leitungen sind Verfahren mit moglichst geringer

Erschitterung einzusetzen.

e) Spatestens vier Wochen vor Beginn der Bauarbeiten sind verbindliche
Projektunterlagen (z. B. Lageplane) im Mafstab 1:500 bzw. 1:1000 bei den
Stadtwerken Finsterwalde einzureichen, um aktuelle Leitungsinformationen zu

erhalten.

A.4.7.3 Tele Columbus Netz GmbH

a) Der vorhandene Leitungsbestand unter der EU bestehend aus Schutzrohr mit

eingezogenem Koaxialkabel ist zu berlicksichtigen.

b) Der Baubeginn und ggf. vorgesehene Sicherungs- und/oder
Umverlegemaflnahmen sind der Tele Columbus Netz GmbH friihzeitig

mitzuteilen.

c) Die Tele Columbus Netz GmbH ist zu Besprechungen vor und wéahrend der
Bauausfuihrung einzuladen.
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A.4.8

A.4.9

StralRen, Wege und Zufahrten, Sichtschutz

Fir die bauzeitliche Nutzung 6ffentlicher Verkehrsflachen tber den Normalgebrauch
hinaus ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemaR § 45 Abs. 6 StVO unter Vorlage
eines Verkehrszeichenplans bei der zustandigen Stralenverkehrsbehdrde min. 14
Tage vor dem Baubeginn zu beantragen. Sollten Anderungen der Festbeschilderung
erforderlich sein, ist diese beim Stral3enverkehrsamt in Bad Liebenwerda zu
beantragen. Die VerkehrssicherungsmalRnahmen sind entsprechend der Richtlinie
zur Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) auszufiihren. Sollte es baubedingt zu
Verschmutzungen o6ffentlicher StralRen kommen, sind diese gemaf § 32 Abs. 1

StralBenverkehrsordnung (StVO) unverziiglich zu beseitigen.

Seitens des Vorhabentragers sind geeignete Mal3nahmen zur Herstellung eines
dauerhaften Sichtschutzes entlang der betroffenen Grundstiicksgrenzen (Flurstick
367 und 532 der Flur 7 Gemarkung Finsterwalde) vorzusehen. Diese sind vorab mit

dem Grundstiickseigentimer abzustimmen.

Es ist sicherzustellen, dass die Zufahrt zum Flurstiick 367 wahrend der gesamten
Bauphase durchgéangig und uneingeschréankt nutzbar bleibt. Eventuelle
Beeintrachtigungen sind durch Abstimmungen mit dem Eigentiimer sowie geeignete

baulogistische MaRhahmen zu minimieren.

Die Ausfuihrungsplanung fur den Riick- und Neubau des Gehweges einschliel3lich
Bord ist mit dem StralRenbaulasttrager, der Stadt Finsterwalde, einvernehmlich
abzustimmen. Nach Fertigstellung der Gehwegbauarbeiten ist eine Abnahme mit dem

StralBenbaulasttrager und der Baufirma durchzufiihren.

Kampfmittel

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist eine Anfrage beim Zentraldienst der Polizei

in Brandenburg auf Kampfmittelverdacht durchzufihren.

Soweit bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind diese nicht zu bertihren
und deren Lage nicht zu verandern. Die Fundstelle ist unverztiglich der n&chsten
ortlichen Ordnungsbehorde oder der Polizeidienststelle anzuzeigen. Es wird auf die
Pflichten nach der Ordnungsbehérdlichen Verordnung zur Verhitung von Schaden
durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung fir das Land Brandenburg vom 23.
November 1998 (GVBI.11/98, [Nr. 30], S.633)), geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 07. Juli 2009 (GVBI.I/09, [Nr. 12], S.262, 266), hingewiesen.
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A.4.10 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Vorhabenbedingt werden Grundstiicke Dritter voriibergehend als
Baustelleneinrichtungsflachen in Anspruch genommen. Vor Inanspruchnahme von
Grundstucken Dritter sind durch die bauausfihrenden Firmen vorab Abstimmungen
mit der Stadt Finsterwalde zu treffen. Es sind Bestandsaufnahmen samtlicher
betroffener offentlicher Flachen durchzufiihren und zu dokumentieren. Hierzu ist die
Stadt Finsterwalde schriftlich einzuladen, um an der Beweissicherung teilnehmen zu

kénnen (gemeinsame Begehung mit Protokoll und Foto- oder Videodokumentation).

A.4.11 Unterrichtungspflichten

A.5

A.6

A7

A.8

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-Bundes-
amt, Aul3enstelle Berlin, der Stadt Finsterwalde, dem Landkreis Elbe-Elster, den
Stadtwerken von Finsterwalde, moglichst frihzeitig schriftlich bekannt zu geben.

Zusagen der Vorhabentragerin

Soweit die Vorhabentragerin im Laufe des Verfahrens Zusagen gemacht oder
Absprachen getroffen hat und damit Forderungen und Einwendungen Rechnung
getragen hat, sind diese nur insoweit Gegenstand dieser Plangenehmigung, als sie
ihren Niederschlag in den genehmigten Planunterlagen gefunden haben oder in der

Plangenehmigung nachfolgend dokumentiert sind.

Entscheidung Uber Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Antrage

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von
Behdrden und Stellen geduRerten Forderungen, Hinweise und Antrage werden
zurlickgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere

Weise erledigt haben.

Sofortige Vollziehung

Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes gegeniber Dritten sofort vollziehbar.

Gebihr und Auslagen

Die Gebuhr und die Auslagen fur das Verfahren tragt die Vorhabentragerin. Die Hohe

der Gebuhr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden festgesetzt.
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B.

B.1

B.1.1

B.1.2

Begrindung

Sachverhalt

Gegenstand des Vorhabens

Das Bauvorhaben ,Rickbau der Eisenbahniberfliihrung Tuchmacherstrale in
Finsterwalde“ umfasst den vollstandigen Riickbau der Uberfiihrung einschlieBlich der
Widerlager bis zu einer Tiefe von 0,5 m unterhalb der Gelandeoberkante sowie die
anschlieRende Anpassung der Seitenwande und der Boschung. Die Anlagen liegen
bei Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke 6592 Finsterwalde - Crinitz in Finsterwalde.

Verfahren

Die DB InfraGo AG (Vorhabentrégerin) hat mit Schreiben vom 18.12.2024, Az. |.1A-
O-RS, eine Entscheidung nach 8§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVfG fiur das
Vorhaben ,Riickbau EU TuchmacherstraRe in Finsterwalde" beantragt. Der Antrag ist

am 18.12.2024 beim Eisenbahn-Bundesamt, Auf3enstelle Berlin, eingegangen.

Mit verfahrensleitender Verfiigung vom 24.02.2025, Az. 511ppi/098-2301#007, hat
das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass fir das gegenstandliche Vorhaben keine
Verpflichtung auf Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht (88 5 ff.
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)).

Das Eisenbahn-Bundesamt hat im Plangenehmigungsverfahren Stellungnahmen von
Tragern Offentlicher Belange eingeholt. Zu den vorgetragenen Bedenken,
Forderungen, Hinweisen und Anregungen hat das Eisenbahn-Bundesamt die
erforderlichen Entscheidungen getroffen und die notwendigen Auflagen in dieser

Genehmigung erteilt.

Lfd. Nr. |Bezeichnung

1. Landkreis Elbe-Elster,
Stellungnahme vom 11.06.2025, Az. 61 09 01 140/156-2024

2. Stadt Finsterwalde, Stellungnahme vom 19.05.2025, pin-lu

3. Landesamt fur Umwelt, Stellungnahme vom 23.06.2025
Az. LFU-TOEB-3704/72+18#488815/2025

4. Zentraldienst der Polizei Brandenburg Kampfmittelbeseitigungsdienst,
Stellungnahme vom 06.06.2025, Az.: KMBD

5. Deutsche Telekom Technik GmbH, Stellungnahme vom 23.05.2025,
Az. Ostll 2025 167250

6. PYUR Tele Columbus Betriebs GmbH, Stellungnahme vom
01.07.2025

7. Teleco GmbH Cottbus Telekommunikation, keine Stellungnahme

8. Stadtwerke Finsterwalde GmbH, Stellungnahme vom
23.06.2025, Az.: 6018/25

Seite 21 von 38




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Riickbau EU TuchmacherstraRe in
Finsterwalde“, Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke 6592 Finsterwalde - Crinitz, Az. 511ppi/098-2301#007, vom 19.12.2025

B.2

B.2.1

Verfahrensrechtliche Bewertung

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fur die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1
AEG i. V. m. 8 74 Abs. 6 VWVIG. Betriebsanlagen einer Eisenbahn einschlief3lich der
Bahnfernstromleitungen dirfen nur gebaut oder geandert werden, wenn der Plan
vorher festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben beriihrten
offentlichen und privaten Belange einschlie3lich der Umweltvertraglichkeit im

Rahmen der Abwagung zu beriicksichtigen.

An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann gemaf § 18 Abs. 1 AEG i. V. m.

8§ 74 Abs. 6 VWVIG eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt werden oder die
Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen

Rechts schriftlich einverstanden erklart haben,

2. mit den Tragern offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich beruhrt wird, das
Benehmen hergestellt worden ist und

3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die
den Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 VWVfG

entsprechen muss.

Die schriftliche Zustimmung der vom Vorhaben betroffenen Eigentimer zur
vorubergehenden Inanspruchnahme ihres Eigentums liegen dem Eisenbahn-
Bundesamt soweit erforderlich vor, § 74 Abs. 6 Nr. 1 VwV{G.

Mit den in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich beriihrten Tragern 6ffentlicher Belange
gem. 8 74 Abs. 6 S.1 Nr. 2 VwVIG konnte das Benehmen hergestellt werden.

Es sind keine anderen Rechtsvorschriften einschlagig, die eine
Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz
1 und Abs. 4 bis 7 VWV{G entsprechen muss, § 74 Abs. 6 Nr. 3 VwV{G.

Die Voraussetzungen fir die Entscheidung im Plangenehmigungsverfahren liegen

damit vor.

Eine Pflicht zur Durchfihrung einer formlichen Umweltvertraglichkeitsprifung geman
8 5 UVPG besteht nicht (siehe Punkt B.3)
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B.2.2

B.3

B.4

B.4.1

Zustandigkeit

Gemal 8 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz Uber die Eisenbahn-
verkehrsverwaltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt fiir den
Erlass einer planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEGi.V. m. 8§74
Abs. 6 VWVTG flr Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zustandig. Das

Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin .

Umweltvertraglichkeit

Das Vorhaben umfasst den Rickbau der Eisenbahntberfihrung Tuchmacherstrale
in Finsterwalde einschliel3lich der Widerlager bis 0,50 m unterhalb der
Gelandeoberkante sowie die Wiederherstellung der Bahnb&schung.

Das Vorhaben unterliegt nicht dem Anwendungsbereich des Gesetzes uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG). Mit der oben genannten verfahrensleitenden
Verfiigung wurde fur das Vorhaben festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) besteht.

Die UVP-Pflicht wurde auf Grundlage der gesetzlichen Merkmale dieser Fallgruppe
beurteilt. Es handelt sich zwar um ein Anderungsvorhaben im Sinne des § 2 Abs. 4
Nr. 2 b) UVPG, konkret um den Riickbau einer sonstigen Betriebsanlage von
Eisenbahnen gemaf Nr. 14.8.3 der Anlage 1 UVPG. Die Flacheninanspruchnahme
betragt allerdings weniger als 2.000 m2, womit die mafRgeblichen Prifwerte nach §
14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG sowie Nr. 14.8.3.2 der Anlage 1 UVPG unterschritten werden.

Da zwar die relevanten Merkmale zur Bestimmung der Art des Vorhabens erfiillt sind,
die gesetzlich definierte Flachengrenze von 2.000 m2 jedoch nicht erreicht wird,

unterliegt das Vorhaben keiner Umweltvertraglichkeitsprifung.

Materiell-rechtliche Wirdigung des Vorhabens

Planrechtfertigung

Die bestehende Eisenbahnuberfiihrung wurde urspriinglich fir den Betrieb der
Strecke 6592 errichtet. Die Strecke wurde mit Bescheid vom 18.01.1995 zum 28.
April 1995 offiziell stillgelegt. In der Folge wurde die Strecke abschnittsweise
zurickgebaut; die Gleisanlagen sind nicht mehr vorhanden. Aufgrund des
altersbedingten Zustands der Uberfiihrung mussten die Inspektionsintervalle verkiirzt
werden. Dies hat zu einem signifikanten Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen

gefuhrt. Die Haufigkeit und der Umfang der erforderlichen MaRnahmen nehmen
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B.4.2

B.4.3

kontinuierlich zu, was mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen verbunden ist.
Angesichts der bereits bestehenden sowie kiinftig weiter steigenden Unterhaltskosten
ist der Ruickbau der Eisenbahnuberfiihrung eine technische und wirtschaftliche
sinnvolle MalRnahme. Darlber hinaus erdffnet der Riickbau die Méglichkeit zur
Okologischen Aufwertung des Umfelds, insbesondere durch die Renaturierung
angrenzender Béschungsbereiche.

Baumschutz

Der Vorhabentragerin konnten aufgrund der Konzentrationswirkung unter A.4.3.1
Ausnahme vom Beseitigungsverbot fur 8 Einzelbdume erteilt werden. Die
baubedingten zu fallenden Baume werden Uber die Eingriffsregelung der BKompV
und die Gehdlzschutzverordnung des Landkreises Elbe-Elster ausgeglichen. Durch
die festgelegten LBP- MaRnahmen Baufeldfreimachung auf3erhalb der Brut- und
Fortpflanzungszeit der Avifauna und 002_V Baumschutz wird dem Baumschutz
entsprechend Rechnung getragen. Als Kompensation infolge der Fallungen wird eine
Ersatzgeldzahlung (006_EG) an den Landkreis Elbe — Elster gezahlt. Die

Ausnahmevoraussetzung fir die 8 Einzelbaume liegt vor.

Wasserhaushalt

B.4.3.1 Wasserrechtliche Gestattungen

Die Zustandigkeit fur die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis unter A.3.1 ergibt
sich aus § 19 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Hiernach entscheidet bei einem
Vorhaben, fiir das ein Planrechtsverfahren durchgefiihrt wird, die zustandige
Plangenehmigungsbehdrde tber die Erteilung der Erlaubnis einer vorhabenbedingten

Gewasserbenutzung.

B.4.3.2 Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund

Die erlaubte Gewasserbenutzung A.3.1 dient der Beseitigung von anfallendem
Niederschlagswasser von dem westlichen und 6stlichen Béschungsbereich der
riickgebauten EU TuchmacherstraRe. Die Berechnung erfolgte fiir zwei

Versickerungsmulden, welche 6stlich und westlich am Béschungsful3 liegen.

B.4.3.2.1 Nebenbestimmungen und Hinweise fur Gewé&sserbenutzung und Betrieb

der Abwasseranlage:

Die Nebenbestimmungen zu den Auflagen unter A.4.2.1.1 begriinden sich wie folgt:
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zu 1. Die Einleitung entsprechender Wasser ist in der Regel in der kommunalen
Abwassersatzung untersagt. Die Abwassersatzung stellt eine entgegenstehende
offentlich-rechtliche Vorschrift im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG dar.

zu 2. Die Befugnis zur Vornahme entsprechender Mal3nahmen folgt aus § 101 Abs. 1
WHG.

zu 3. Die Nebenbestimmung beruht auf § 60 Abs. 1 WHG.

zu 4. Die Nebenbestimmung konkretisiert die in 8 5 USchadG normierte
Gefahrenabwehrpflicht.

zu 5. Die Befugnis zur Vorlage entsprechender Angaben und Unterlagen folgt sowohl
aus 8 101 Abs. 1 WHG als auch aus 8 7 Abs. 2 USchadG.

zu 6. Die Nebenbestimmung stellt fir Versickerungsanlagen die Einhaltung des § 48
WHG (Reinhaltung des Grundwassers) und die Bertlicksichtigung der qualitativen
Anforderungen des DWA-Arbeitsblattes A 138-1 sicher.

zu 7. Die Nebenbestimmung setzt die Vorgaben des DWA-A 138-1 zur
Niederschlagswasserbehandlung bei Versickerung um (siehe Abschnitt 5.2.3.2 DWA-
Arbeitsblatt A 138-1).

B.4.3.2.2 Nebenbestimmungen und Hinweise zum Bau der Abwasseranlagen

Die Nebenbestimmungen zu den Auflagen unter A.4.2.1.2 begriinden sich wie folgt:

zu 1. Die Nebenbestimmung konkretisiert den Verweis in 8 60 Abs. 1 WHG auf die
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

zu 2. Gem. § 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 WHG ist die zustandige Behdrde berechtigt,

Auskiinfte zu verlangen.

zu 3. Gem. § 101 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist die zustandige Behdrde berechtigt, Auskiinfte
zu verlangen. Die Mitteilung der geanderten Sachlage ist erforderlich, um prifen zu
konnen, ob eine wesentliche Anderung der Verhaltnisse vorliegt, die eine Anderung

der Erlaubnis erforderlich macht.

zu 4. Wegen der grundsatzlichen Bedeutung der Wasserdurchlassigkeit des
Untergrunds sind im Zusammenhang mit dem Bau von Versickerungsanlagen alle
erforderlichen SchutzmalBhahmen zur Vermeidung einer Verdichtung und zur
Aufrechterhaltung der Versickerungsfahigkeit des Untergrunds zu ergreifen (siehe
Abschnitt 7.2 DWA-Arbeitsblatt A 138-1).
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zu 5. Die Nebenbestimmung dient der Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der
Versickerungsanlage und beruht auf Abschnitt 7.1 sowie 7.2 des DWA-Arbeitsblattes
A 138-1.

Zu 6. Der Einbau schéadlich belasteter Bodenmaterialien wiirde aufgrund der hohen
Durchlassigkeiten im Bereich der Versickerungsanlage zu einem Schadstoffeintrag
unmittelbar in das Grundwasser fuhren. Es darf daher nur unbelastetes Material
entsprechend der ErsatzbaustoffV verwendet werden (siehe Abschnitt 5.3.1 DWA-
Arbeitsblatt A 138-1)

B.4.3.2.3 Allgemeine Nebenbestimmungen

Die Nebenbestimmungen zu den Auflagen unter A.4.2.1.3 begriinden sich wie folgt:

zu 1. Die Moglichkeit nachtraglicher Inhalts- und Nebenbestimmungen folgt aus § 13
Abs. 1 WHG.

zu 2. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist gem. 8 18 Abs. 1 WHG widerruflich.

B.4.3.2.4 Hinweise zur Wasserrechtlichen Erlaubnis

Der Hinweis unter A.4.2.1.4 Nr. 1 begriindet sich wie folgt:

Der Hinweis dient der Klarstellung, dass die einfache Erlaubnis — anders als die
gehobene Erlaubnis oder die Bewilligung — keine privatrechtsgestaltende Wirkung
entfaltet (siehe 8§ 14, 16 WHG).

B.4.3.3 Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

B.4.4

Von der Stadt Finsterwalde wird eine Entwésserung Uber den Gehweg abgelehnt. Sie
weist darauf hin, dass im Querprofil (Unterlage 8) die Darstellung der Mulden fir die

Entwasserung der Boschung fehlt.

Die Vorhabentrégerin ist der Forderung nachgekommen und hat ihre Planung
hinsichtlich der Entwasserung angepasst. Die eingereichten Unterlagen zur
Bemessung und Berechnung der Versickerung Giber Mulden wurden durch den

Sachbereich 6 geprift und die wasserrechtliche Erlaubnis wurde erteilt.

Naturschutz und Landschaftspflege

Das gegensténdliche Bauvorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft nach
§ 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verbunden, die in einer
Artenschutzrechtlichen Untersuchung (Unterlage 12) ermittelt und bewertet wurden.

Das Vorhaben ist mit Beeintrachtigungen von Pflanzen, Tieren, Biotopen und Boden
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durch temporére und dauerhafte Flacheninanspruchnahmen von Feldgeholzen, Gras-
und Staudenfluren mit lichtem Stock Austrieb von Birke und Ahorn verbunden.

Die temporéare Flacheninanspruchnahme geht mit Verlusten von Lebensraum, mit
Storungen bzw. potenziellen Beeintréachtigungen von Reptilien und Végeln einher.
Durch die geplanten landschaftspflegerischen Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen
werden vermeidbare Eingriffe vor Ort unterbunden. Ein artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann unter Beriicksichtigung der
LBP-MalRnahme zum Schutz der Zauneidechse (001_VA Reptilienschutzzaun)
vermieden werden. Die Einhaltung der Baumschutzsatzung des Landkreises Elbe-
Elster vom 12.02.2013 sowie die Einhaltung der DIN 18920 i.V.m. RAS-LP4 wird mit
den unter A.4.3.1 Baumschutz festgesetzten MaRnahmen gewahrleistet. Als
Kompensation fur die zu fallenden Baume infolge der Errichtung der BE- Flache und
der Bauflache ist die Malinahme (006_EG Ersatzgeldzahlung) unter A.4.3 festgesetzt

worden.

Die Nebenbestimmungen unter A.4.3 dienen dem Schutz des Naturhaushaltes und
der Landschaftspflege und sind zur sachgerechten und vollstdndigen Umsetzung der
in der landschaftspflegerischen Begleitplanung enthaltenen Minderungs-, Schutz-
bzw. KompensationsmaRnahmen erforderlich. Durch den Einsatz einer 6kologischen
Bauuberwachung soll erreicht werden, dass keine Uiber das notwendige Maf3
hinausgehende Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes erfolgen und die
Minderungs-, Schutz- bzw. Kompensationsmaflinahmen ordnungsgemal umgesetzt
werden. Die Plangenehmigungsbehdrde stellt in ihrer naturschutzrechtlichen
Abwagung fest, dass die Vorhabentragerin ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur
Unterlassung vermeidbarer Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch
geeignete landschaftspflegerische Vermeidungs-/Verminderungsmafinahmen
nachkommt. Die geplante Ausgleichsmafinahme ist geeignet, die unvermeidbaren
vorhabenbedingten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vollstandig zu
kompensieren. Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Ergebnis der Abwagung
gemal § 15 Abs. 5 BNatSchG zulassig, da die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege insbesondere hinter dem offentlichen Interesse (vgl. B.3) an dem
Vorhaben zuriickstehen missen. Mit diesen MalRBhahmen wird dem § 44 Abs. 5
BNatSchG Rechnung getragen. Weil die Details der Ausfilhrung der Malinahmen
nicht Gegenstand der Plangenehmigung sind, war der Vorhabentragerin die
Erarbeitung einer Ausfihrungsplanung und deren Abstimmung mit der zustéandigen

Behorde aufzuerlegen (A.4.3).
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B.4.5

Die untere Naturschutzbehotrde des Landkreises Elbe-Elster verweist auf die
Zustandigkeit des Landesamtes fur Umwelt, das fur alle naturschutz- einschlief3lich
der artenschutzrechtlichen Entscheidungen und Mal3nahmen zustandig ist.

Das Landesamt fur Umwelt hat aus Kapazitatsgriinden keine Stellungnahme
abgegeben.

Immissionsschutz

B.4.5.1 Baubedingte La&rmimmissionen

Die in Unterlage 9 der Planunterlagen prognostizierten bauzeitlichen Immissionen
beschréanken sich ausschlieZlich auf den Tageszeitraum. Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen sowie in der Nacht sind nicht vorgesehen. Insgesamt sind die
Schallimmissionen den Anwohnern zuzumuten und stellen nur eine unwesentliche
Betroffenheit durch Baularm dar. Dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot wurde
mit den Nebenbestimmungen in A.4.4 und dem Konzept der Vorhabentrégerin in
Unterlage 1 Ziff. 8.2.1 der Planung Rechnung getragen.

Die Auflagen zum Bauldrm sind wie folgt begriindet:
1. Allgemeine Regelungen

Mit den Auflagen soll die Nachbarschaft vor nach dem Stand der Technik
vermeidbarem Bauldrm geschitzt werden. Die Vorhabentrégerin wird hierzu
ausdricklich auf ihre Verpflichtung zur Beachtung der AVV Bauldrm zum Schutz der
Nachbarschaft vor Baularm sowie die nach dem Brandenburgischen
Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) erforderliche Beantragung einer
Ausnahmezulassung fiir die Durchfiihrung von Bauarbeiten im Nachtzeitraum sowie
an Sonn- und Feiertagen hingewiesen. Bauarbeiten in der Nacht sowie an Sonn- und
Feiertagen tagstber und die dabei zu erwartenden Gerduschimmissionen sowie
deren Beurteilung, sind nicht Gegenstand dieser Plangenehmigung, da hierfir — wie
vorstehend ausgefiihrt — eine Ausnahmezulassung der zustandigen Behorde

erforderlich ist.

Soweit es sich um Standardauflagen zum Baularm, insbesondere die rechtzeitige
Information tber die bevorstehenden BaumalRnahmen, den zuléassigen
Maschineneinsatz handelt, sind diese von den individuellen Verhaltnissen einzelner
Betroffener unabhangig und kénnen daher auch in einer Plangenehmigung festgelegt

werden.
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2. SchallschutzmalBnahmen

Nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG hat die Plangenehmigungsbehdrde der
Vorhabentragerin diejenigen Vorkehrungen aufzuerlegen, die zur Vermeidung
nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Darin erfasst sind auch
nachteilige Wirkungen, die durch Larm aufgrund der Bauarbeiten fir das
plangenehmigte Vorhaben entstehen. Der Begriff der nachteiligen Wirkungen wird
bezogen auf Baularm durch die AVV Baularm konkretisiert.

Das den Planunterlagen beigefligte Baularmgutachten (Unterlage 9) enthélt unter
anderem prognostische Aussagen fur den durch die Plangenehmigungsbehorde zu
betrachtenden Zeitraum (werktags tagstber). Auf der Grundlage des geplanten
raumlichen und zeitlichen Ablaufs der Bauarbeiten (Bauablaufplanung) sowie von
Emissionsansétzen aus Literaturangaben wurden fir die voraussichtlich eingesetzten
Baumaschinen Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung rechnerisch

ermittelt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass Uberschreitungen der nach der AVV Baularm
heranzuziehenden Immissionsrichtwerte, insbesondere fir Gebaude, die sich in

unmittelbarer Nachbarschaft der Baubereiche befinden, zu erwarten sind.

Im Baularmgutachten (Unterlage 9) werden daher in Kap. 6, S. 19 ff. Mal3hahmen zur
Minderung von Baularm genannt, auf inre Umsetzbarkeit hin geprift und hinsichtlich
ihrer schalltechnischen Wirksamkeit untersucht. Die Plangenehmigungsbehérde sieht
die Schallschutzmaf3nahmen in den Auflagen unter A.4.4.1 fur geboten.

Die vom Landesamt fir Umwelt (LfU) geforderte Einhaltung der Punkte aus dem
Schallgutachten wird mit diesen Nebenbestimmungen Rechnung getragen.

Gemal den Berechnungen in der Unterlage 9 Tabelle 3, S. 18 werden
maoglicherweise an den Gebauden tagsiber zeitweilig Beurteilungspegel bis zu 80
dB(A) erreicht. Diese zeitweisen Uberschreitungen sind indes im Hinblick auf das
vorstehend festgelegte und fortzuschreibende Larmschutzkonzept zumutbar und
hinzunehmen. Bei den Richtwerten der Nummer 3 der AVV Baularm handelt es sich
nicht um starre Grenzwerte (BVerwG 7 A 11/11 Urt. v. 10.07.2012 juris Rn. 30). Es ist
zu erwarten, dass sich mit den vorgesehenen LaArmvermeidungs- und
Larmminderungsmafinahmen bereits eine deutliche Reduzierung des
Beurteilungspegels erreichen lasst. Schadliche LArmeinwirkungen, die nach Art und
Ausmal} geeignet sein mdgen, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche

Belastigungen fur die Nachbarschaft herbeizufiihren, werden vorliegend durch die
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Beschrankung ihrer Dauer so gemindert, dass keine Stilllegung der Baustelle
gerechtfertigt, oder gar Gesundheitsgefahrdungen zu besorgen wéren. Mit Riucksicht
auf die verminderte Schutzbedurftigkeit des Gebiets sowie das dringende offentliche
Interesse an einer Durchfuhrung der Bauarbeiten (vgl. 5.2.2. AVV Baularm) ergibt
sich allein aus absehbaren, verbleibenden Richtwertiiberschreitungen vorliegend
noch keine mehr als unwesentliche Rechtsbeeintrachtigung. Sollten die Richtwerte
der AVV Baularm wider Erwarten in einem Ausmal3 und einer Dauer Uberschritten
werden, die eine konkrete Gefahr fir die Gesundheit der Anwohner darstellen, hat die
Vorhabentragerin vorsorglich Ersatzwohnraum zugesagt (Unterlage 1, Ziffer 8.2.1).
Besteht fur die Anwohner eine konkrete Gefahr fur die Gesundheit (siehe Tabelle 3,
S. 18 der Unterlage 9), wird die Vorhabentragerin den betroffenen Anwohnern fir die

Dauer der Gefahrenlage Ersatzwohnraum zur Verfligung stellen.
3. UberwachungsmaRnahmen

Zur Sicherstellung der Einhaltung der fur die Baustellen geltenden Richtlinien und
Vorschriften sowie der in dieser Genehmigung angeordneten Auflagen wurde der
Vorhabentragerin die Durchfiihrung und Dokumentation regelméaRiger

Baustellenkontrollen auferlegt.
4. Baularmverantwortlicher

Zur Uberwachung der durch die BaumaRnahmen hervorgerufenen Immissionen und
insbesondere zur Vorbeugung bzw. Unterbindung vermeidbarer Beeintrachtigungen
der Nachbarschaft durch Baularm und baubedingter Erschitterungen wurde der
Vorhabentragerin der Einsatz eines Baularmverantwortlichen auferlegt. Damit besteht
insbesondere die Moglichkeit, ndtigenfalls noch zuséatzliche MaRnahmen zu treffen,
wenn etwa wahrend der Bauzeit kurzfristig Veranderungen, z. B. beim Einsatz von

Arbeitsgeraten oder Bauverfahren o0.4., eintreten.

Weiterhin steht der Baularmverantwortliche von Baularm oder bauzeitlichen
Erschitterungen Betroffenen als Ansprechpartner fur Beschwerden zur Verfiigung
und kann vor Ort mit den bauausfihrenden Betrieben ggf. weitere MalRnahmen, wie
z. B. Standortverlegung von Baumaschinen, Verschiebungen von
Maschineneinsatzzeiten in fir Anwohner weniger sensible Zeitbereiche oder

zusatzliche SchutzmalRnahmen, abstimmen.
5. Information der Anlieger

Damit sich die Betroffenen auf die zu erwartenden Beeintrachtigungen durch die

Baumalinahmen einstellen kénnen, sind sie rechtzeitig und umfassend, insbesondere
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Uber l&arm- und erschitterungsintensive Bauarbeiten zu informieren. Dabei erstreckt
sich die Informationsverpflichtung auch darauf, dass ein Ansprechpartner konkret zu
benennen ist. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Akzeptanz der Bauarbeiten
durch die Anwohner geleistet.

Von der Stadt Finsterwalde wird gefordert, dass rechtzeitig mit den Betroffenen in
Kontakt getreten wird, damit diese sich auf diese Situation einstellen kénnen. Die
Vorhabentragerin hat dieses zugesagt. Mit der Auflage A.4.4.1 Nr. 4 und 5 wird
gewahrleistet, dass die Anwohner rechtzeitig informiert werden und einen

Ansprechpartner vor Ort genannt bekommen.

B.4.5.2 Baubedingte Erschitterungsimmissionen

a) Einwirkung von Erschutterungen auf Menschen in Gebauden

Hinsichtlich des Erschitterungsschutzes werden die einschlagigen technischen

Bestimmungen beachtet.

Ferner gelten die Auflagen zu UberwachungsmaRnahmen, Baularmverantwortlichem
und der Information der Anlieger entsprechend auch fir die Immissionen aus

bauzeitlichen Erschitterungen (siehe A.4.4.1).
b) Einwirkung von Erschitterungen auf Bauwerke

Relevante Erschitterungsemissionen entstehen beim gegenstandlichen
Bauvorhaben durch den Einsatz des Baggers mit Abbruchmeif3el und des
Presslufthammers. Die erteilten Schutzauflagen sollen sicherstellen, dass durch
baubedingte Erschitterungen keine Bauwerksschaden an den Gebauden in der
Nachbarschaft des Bauvorhabens auftreten. Deshalb wurde der Vorhabentragerin
unter A.4.4.2 aufgegeben, an erschitterungsgefahrdeten Bauwerken und Gebauden

Beweissicherungsmafinahmen durchzuftihren.

B.4.5.3 Baubedingte Staubimmissionen

Geeignete MalRnahmen zur Staubbindung und zur Unterbindung von
StralRenverunreinigungen im Bauumfeld, beim Abbruch der Widerlager und bei der
Verladung und Transport der Abfélle sind der Vorhabentragerin unter A.4.4.3
auferlegt worden, vorzusehen, um die Anwohner in dem angrenzenden Gebiet vor
vermeidbaren Staubbelastigungen und Verunreinigungen der StralRenanlagen zu

schitzen.

Seite 31 von 38




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Riickbau EU TuchmacherstraRe in
Finsterwalde“, Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke 6592 Finsterwalde - Crinitz, Az. 511ppi/098-2301#007, vom 19.12.2025

B.4.6

B.4.7

B.4.8

Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

Der Landkreis Elbe-Elster, untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehorde
(UAWB), hat Hinweise und Auflagen zu den gesetzlichen Regelungen zur
Abfallzwischenlagerung, Abfallvermeidung und —beseitigung und dem Umgang mit
dem Schutzgut Boden formuliert, die bei der weiteren Bauvorbereitung und -

durchfiihrung zu beachten sind.

Die Plangenehmigungsbehdrde folgt den Forderungen der untere Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzbehérde flr das gegenstandliche Vorhaben und setzt unter A.4.5
entsprechende Nebenbestimmungen fest. Mit den Malihahmen wird eine
ordnungsgemalie Wiederverwertung und schadlose Entsorgung der anfallenden

Abfalle gewébhrleistet.

Denkmalschutz

Die untere Denkmalschutzbehorde des Landkreises Elbe — Elster hat keine boden-
und baudenkmalrechtlichen Belange gegen das geplante Vorhaben vorgetragen. Sie
wies lediglich auf die Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen zum

Schutz von ggf. aufgefundenen und noch nicht registrierten Bodendenkmalern hin.

Das Eisenbahn-Bundesamt schlief3t sich den formulierten Hinweisen an, welche zum

Schutz von Bodendenkmalen als Auflage unter A.4.6 festgesetzt sind.

Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Von den betroffenen Leitungstragern wurden Leitungsauskunfte eingeholt und bei der
vorliegenden Planung berticksichtigt. Der Vorhabentragerin wurde unter A.4.7 die
Auflage erteilt, die notwendigen Abstimmungen mit den Leitungstrégern zu den ggf.
erforderlichen Umverlegungen, Kreuzungen oder Naherungen von Leitungen
rechtzeitig vor dem Baubeginn vorzunehmen. Die Nebenbestimmungen unter A.4.7
sind erforderlich, um nachteilige Beeintrachtigungen von 6¢ffentlichen Ver- und

Entsorgungsleitungen durch das Vorhaben zu vermeiden.

B.4.8.1 Deutsche Telekom Technik GmbH

Die Deutsche Telekom Technik GmbH (Telekom) fordert in ihrer Stellungnahme eine
rechtzeitige Information vor Baubeginn, spatestens 4 Monate im Voraus, wenn

Sicherungs- und/oder UmverlegemalRnahmen einzelner TK-Linien notwendig werden.
Bei der Bauausfiihrung sei darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen

TK-Linien vermieden werden. Aus diesem Grunde musse sich vor Beginn der
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Arbeiten Uber die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung vorhandenen TK-Linien
der Telekom informiert werden. Die ,Anweisung zum Schutze unterirdischer
Telekommunikationslinien und -anlagen der Telekom Deutschland GmbH bei

Arbeiten Anderer (Kabelschutzanweisung)® sei zu beachten.

Die vorhandenen Telekommunikationslinien dirfen nicht Gberbaut oder mit
Baumaterialien verstellt werden. Sie sind dauerhaft zuganglich zu halten,
insbesondere fur den Fall von Stérungen oder erforderlichen Montagearbeiten. Bei
der Aufstellung eines Krans innerhalb des genannten Planbereichs ist zu
bericksichtigen, dass die unterirdisch verlegten Telekommunikationsanlagen lediglich
fur eine Belastung geman DIN 1072/Brickenklasse 60 ausgelegt sind. Seitens der
Vorhabentragerin sind daher geeignete Malnahmen zur Lastverteilung zu ergreifen.

Sofern erforderlich, ist ein statisches Gutachten vorzulegen.
Die Vorhabentragerin sagt die die Beachtung der vorstehenden Punkte zu.

Die von der Deutschen Telekom Technik GmbH aufgestellten Forderungen und
Hinweise hat die Plangenehmigungsbehérde als Auflage unter A.4.7.1

aufgenommen.

B.4.8.2 Stadtwerke Finsterwalde GmbH

In ihrer Stellungnahme zum geplanten Rickbauvorhaben weisen die Stadtwerke
Finsterwalde auf mehrere Punkte hin, die im weiteren Verfahren zu beachten sind. So
muissen geanderte Unterlagen erneut zur Priifung vorgelegt werden, und der
vorhandene Leitungsbestand ist bei der Planung zu berlcksichtigen. Dabei sind
insbesondere Absténde zu bestehenden Versorgungsleitungen und Bauwerken

gemal den einschlagigen technischen Regelwerken (z. B. DIN-Normen) einzuhalten.

Vor Beginn der Bauarbeiten sind aktuelle Leitungsinformationen bei den Stadtwerken
einzuholen. Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Ortsbegehung unter Einbeziehung
der Stadtwerke durchzufiihren. Zudem wird seitens der Stadtwerke darauf
hingewiesen, dass im Falle von Schaden, die durch die Baumalnahme verursacht
werden, der Verursacher die Kosten der Schadensbeseitigung sowie alle daraus
resultierenden weiteren Forderungen der Stadtwerke tragt. Zum Schutz der
bestehenden Versorgungsleitungen wird zudem der Einsatz erschitterungsarmer
Bauverfahren gefordert. Die Gultigkeit der Stellungnahme ist auf zwei Jahre ab
Ausstellungsdatum begrenzt, sofern innerhalb dieses Zeitraums keine Umsetzung
erfolgt.

Die Vorhabentragerin sagt die Beachtung der vorstehenden Punkte zu.
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Die von den Stadtwerken Finsterwalde GmbH aufgestellten Forderungen und
Hinweise hat die Plangenehmigungsbehorde als Auflage unter A.4.7.2

aufgenommen.

B.4.8.3 Tele Columbus GmbH

B.4.9

Die Tele Columbus GmbH fordert in ihrer Stellungnahme eine rechtzeitige Information
vor Baubeginn sowie eine Beteiligung wahrend der Baudurchfiihrung. Sie weisen
zudem auf die vorhandenen Anlagen unterhalb der EU in Form von Schutzrohr mit

eingezogenem Koaxialkabel hin.
Die Vorhabentragerin sagt die Beachtung der vorstehenden Punkte zu.

Die von der Tele Columbus GmbH aufgestellten Forderungen und Hinweise hat die

Plangenehmigungsbehdérde als Auflage unter A.4.7.3 aufgenommen.

StralRen, Wege und Zufahrten, Sichtschutz

Das Strallenverkehrsamt des Landkreises Elbe-Elster aul3ert keine Bedenken gegen
die Planung. Es weist darauf hin, dass die Verkehrssicherungsmaflinahmen
rechtzeitig mit der zustandigen Verkehrsbehérde der Stadt Finsterwalde bzw. bei
Anderung der Festbeschilderung mit dem StraBenverkehrsamt in Bad Liebenwerda

abgestimmt werden.

Durch die unter A.4.8 erteilten Auflagen wird gewahrleistet, dass rechtzeitig vor dem
Baubeginn eine Abstimmung mit dem StralRenbaulasttrager erfolgt und eine
verkehrsrechtliche Anordnung fir die bauzeitliche Nutzung 6ffentlicher Stra3en durch
die StralBenverkehrsbehdrde bzw. das StraRenverkehrsamt angeordnet werden kann.
Mit der Nebenbestimmung A.4.11 wird sichergestellt, dass die Stadt Finsterwalde und

der Landkreis Elbe-Elster tiber den Baubeginn und die Dauer informiert werden.

Die Stadt Finsterwalde weist darauf hin, dass sich durch den Riickbau des Bauwerks
die Sichtsituation fir die beiden angrenzenden Grundstiickseigentimer (rechts und
links des Bauwerks) wesentlich verandern wird. Die zuvor abgeschirmten
Grundstuicksgrenzen sind dann von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus einsehbar.
Als FolgemaRnahme wird daher die Errichtung eines geeigneten Sichtschutzes

gefordert.
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Daruber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Zufahrt zum Flurstuck 367, das
innerhalb der geplanten Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) liegt, wahrend der
gesamten Bauzeit uneingeschrénkt fir den Pachter nutzbar bleibt.

Die Stadt Finsterwalde erwartet zudem, dass der im Zuge der Baumafinahme
aufgenommene Gehweg nach Abschluss der Arbeiten in gleichwertiger Qualitat
wiederhergestellt wird. Der Gehweg ist an den Aul3enkanten mittels Tiefbord
fachgerecht zu fassen.

Die Vorhabentragerin ist den Forderungen der Stadt Finsterwalde nachgekommen
und hat die Abstimmung sowie die Umsetzung eines Sichtschutzes mit den
Eigentimern der Flurstiicke 367 und 532, Flur 7, Gemarkung Finsterwalde, als
Folgemalinahme des Rickbaus der Widerlager zugesagt. Zudem sichert sie zu, dass

die Zufahrt zum Flurstiick 367 wahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten wird.

Die Plangenehmigungsbehdérde erteilt unter A.4.8 die Auflage, etwaige
Einschrankungen mit dem Pachter abzustimmen und den ungehinderten Zugang zum
Flurstiick sicherzustellen. Dartber hinaus wird mit dieser Auflage gewéhrleistet, dass
die Ausfuhrungsplanung fur den Rick- und Neubau des Gehwegs im Einvernehmen
mit der Stadt Finsterwalde erfolgt. Eine entsprechende Zusage der Vorhabentragerin

liegt vor.

B.4.10 Kampfmittel

Seitens des Sachgebietes Kreisentwicklung des Landkreises Elbe-Elster und dem
Zentraldienstes der Polizei Brandenburg, Kampfmittelbeseitigungsdienst wurden
keine konkreten Anhaltspunkte fur das Vorhandensein von Kampfmitteln im
geplanten Baubereich vorgetragen. Der Zentraldienst der Polizei Brandenburg fordert
eine Abfrage im Rahmen der Ausfiihrungsplanung, da aufgrund der langen
Planungszeitrdume eine konkrete Aussage zum Kampfmittelverdacht erst im Rahmen
der Ausfuhrungsplanung erfolgen kann. Die erneute Abfrage wurde der
Vorhabentragerin unter A.4.9 aufgegeben. Zudem wird vorsorglich unter A.4.9 auf die
Beachtung der Bestimmungen der 88 2 und 3 der Kampfmittelverordnung fur das

Land Brandenburg hingewiesen.

B.4.11 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Die betroffenen Flurstiicke, das Flurstiick 46/1 und 314 der Flur 15 der Stadt

Finsterwalde werden fur die Errichtung der Baustelleneinrichtungsflache bendtigt.
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B.5

Die Zustimmung der Stadt Finsterwalde fur die Flacheninanspruchnahme der
Flurstiick 361 und 367 der Flur 7 in Finsterwalde liegt mit Schreiben vom 01.08.2023

Vor.

Gesamtabwagung

Am antragsgegenstandlichen Vorhaben besteht ein 6ffentliches Interesse.

Die Plangenehmigungsbehdrde hat die unterschiedlichen o6ffentlichen Belange
ermittelt, alle Belange in die Abwégung eingestellt und diese gegeneinander und
untereinander abgewogen. Negative Auswirkungen entstehen im Wesentlichen durch
die Inanspruchnahmen von Grundstiicksflachen Dritter, Immissionen wahrend der

Bauzeit sowie durch Eingriffe in Natur und Landschaft.

Mit dem Riickbau der EU TuchmacherstraRe und dem Riickbau der Widerlager bis
0,50 m unter Gelandeoberkante (Stral3e/Gehweg) tragt das Vorhaben zu einer
okologischen Verbesserung bei. Durch den Riickbau der EU, Entsiegelung der
Widerlager erhdht sich die 6kologische Wertigkeit des Vorhabenbereichs, so dass
eine positive Umweltbilanz durch das Vorhaben gegeben ist. Es wird potenzieller
Lebensraum geschaffen und kiinstliche, das naturliche Landschaftsbild stérende
Baukorper werden entfernt. Es wird zu einer Verbesserung des Klimas beigetragen.

Die durch das Vorhaben hervorgerufenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden
durch die Vermeidungs- und Wiederherstellungsmaf3nahmen sowie die
Ersatzgeldzahlung vollstandig kompensiert. Nachteilige Auswirkungen auf gesetzlich
geschutzte Arten sind unter Einhaltung der in der Artenschutzrechtliche
Untersuchungen beschriebenen Vermeidungs- und Wiederherstellungsmal3nhahmen
nicht zu erwarten. Die Immissionen wahrend der Bauzeit werden durch

SchutzmalRnahmen auf das unvermeidbare Maf reduziert.

In die Rechte der Vorhabentragerin wird durch die verfigten Auflagen nicht
unverhaltnismaRig eingegriffen, da sie als Veranlasser der MaBhahme dafiir Sorge zu
tragen hat, dass die negativen Auswirkungen des Vorhabens madglichst
geringgehalten werden. Daruber hinaus stellen die erteilten Auflagen keine
tbermafigen Anforderungen an die Vorhabentragerin dar. Die Auflagen sind

gerechtfertigt und auch verhaltnismafig.

Das beantragte Vorhaben ist zulassig und ist mit dieser Plangenehmigung und den

damit verbundenen Auflagen zu genehmigen.

Seite 36 von 38




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Riickbau EU TuchmacherstraRe in
Finsterwalde“, Bahn-km 0,620 bis 0,680 der Strecke 6592 Finsterwalde - Crinitz, Az. 511ppi/098-2301#007, vom 19.12.2025

B.6  Sofortige Vollziehung

Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (8§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a
VwGO).

B.7  Entscheidung tber Gebihr und Auslagen

Die Entscheidung tber die Gebihren und Auslagen beruht auf § 1i. V. m. § 22
Abs. 3 und 4 des Bundesgeblhrengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen
Gebuhrenverordnung des Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur
fur individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes
(Besondere Gebuhrenverordnung Eisenbahn-Bundesamt — EBA BGebV). Uber die
Hohe ergehen gesonderte Bescheide.
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C.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende Plangenehmigung kann innerhalb eines Monats nach

Zustellung Klage beim

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
HardenbergstralRe 31, 10623 Berlin
erhoben werden.

Der Klager hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur
Begriindung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Die Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung keine aufschiebende
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der
Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung nach § 80 Absatz 5

Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Monats

nach der Zustellung dieser Plangenehmigung beim

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
HardenbergstralRe 31, 10623 Berlin

gestellt und begriindet werden.

Treten spater Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung
rechtfertigen, so kann der durch die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf
gestltzten Antrag nach 8§ 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem
Monat stellen und begrinden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der

Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt.

Eisenbahn-Bundesamt

AuRenstelle Berlin
Berlin, den 19.12.2025
Az. 511ppi/098-2301#007
EVH-Nr. 3529127

Seite 38 von 38




	A. Verfügender Teil
	A.1 Genehmigung des Plans
	A.2 Planunterlagen
	A.3 Besondere Entscheidungen
	A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnis
	A.3.1.1 Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund

	A.3.2 Konzentrationswirkung

	A.4 Nebenbestimmungen
	A.4.1 Ausführungsplanung
	A.4.2 Wasserhaushalt und Gewässerschutz
	A.4.2.1 Nebenbestimmungen zur Wasserrechtlichen Erlaubnis
	A.4.2.1.1 Nebenbestimmung und Hinweise für Gewässerbenutzung und Betrieb der Abwasseranlage
	A.4.2.1.2 Nebenbestimmungen und Hinweise zum Bau der Abwasseranlagen
	A.4.2.1.3 Allgemeine Nebenbestimmungen
	A.4.2.1.4 Hinweise zur Wasserrechtlichen Erlaubnis


	A.4.3 Naturschutz und Landschaftspflege
	A.4.3.1 Baumschutz, Zeitvorgabe für Rodungen
	A.4.3.2 Umweltfachliche Bauüberwachung

	A.4.4 Immissionsschutz
	A.4.4.1 Baubedingte Schallimmissionen
	A.4.4.2 Baubedingte Erschütterungsimmissionen
	A.4.4.3 Baubedingte Staubemissionen

	A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz
	A.4.5.1 Abfallwirtschaft
	A.4.5.2 Bodenschutz

	A.4.6 Denkmalschutz
	A.4.7 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen
	A.4.7.1 Deutsche Telekom Technik GmbH
	A.4.7.2 Stadtwerke Finsterwalde GmbH
	A.4.7.3 Tele Columbus Netz GmbH

	A.4.8 Straßen, Wege und Zufahrten, Sichtschutz
	A.4.9 Kampfmittel
	A.4.10 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter
	A.4.11 Unterrichtungspflichten

	A.5 Zusagen der Vorhabenträgerin
	A.6 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge
	A.7 Sofortige Vollziehung
	A.8 Gebühr und Auslagen

	B. Begründung
	B.1 Sachverhalt
	B.1.1 Gegenstand des Vorhabens
	B.1.2 Verfahren

	B.2 Verfahrensrechtliche Bewertung
	B.2.1 Rechtsgrundlage
	B.2.2 Zuständigkeit

	B.3 Umweltverträglichkeit
	B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens
	B.4.1 Planrechtfertigung
	B.4.2 Baumschutz
	B.4.3 Wasserhaushalt
	B.4.3.1 Wasserrechtliche Gestattungen
	B.4.3.2 Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund
	B.4.3.2.1 Nebenbestimmungen und Hinweise für Gewässerbenutzung und Betrieb der Abwasseranlage:
	B.4.3.2.2 Nebenbestimmungen und Hinweise zum Bau der Abwasseranlagen
	B.4.3.2.3 Allgemeine Nebenbestimmungen
	B.4.3.2.4 Hinweise zur Wasserrechtlichen Erlaubnis

	B.4.3.3 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

	B.4.4 Naturschutz und Landschaftspflege
	B.4.5 Immissionsschutz
	B.4.5.1 Baubedingte Lärmimmissionen
	B.4.5.2 Baubedingte Erschütterungsimmissionen
	B.4.5.3 Baubedingte Staubimmissionen

	B.4.6 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz
	B.4.7 Denkmalschutz
	B.4.8 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen
	B.4.8.1 Deutsche Telekom Technik GmbH
	B.4.8.2 Stadtwerke Finsterwalde GmbH
	B.4.8.3 Tele Columbus GmbH

	B.4.9 Straßen, Wege und Zufahrten, Sichtschutz
	B.4.10 Kampfmittel
	B.4.11 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

	B.5 Gesamtabwägung
	B.6 Sofortige Vollziehung
	B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen

	C. Rechtsbehelfsbelehrung

